
                           Beitrittserklärung 
 

hiermit trete(n) ich (wir) dem  

Verein zur Erhaltung der 
historischen Mühlen in Dörzbach 

- Mühlenverein Dörzbach e.V. – 

bei. 

Name, Vorname: ______________________________Geburtsdatum: ______________ 

 

Anschrift: _______________________________________________________________ 

 

Telefon:_________________________        E-Mail:_____________________________ 

 

Ort,Datum _______________________      Unterschrift: ________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat 

Mandat für wiederkehrende Zahlungen:  Gläubiger-Indentifikationsnummer des 

       Mühlenvereins: DE26ZZZ0000003839 

Ich (Wir) ermächtige(n) widerruflich den Mühlenverein Dörzbach e.V., den von der 

Hauptversammlung festgelegten Jahresbeitrag von zur Zeit 10.- € zu Lasten meines  (unseres) 

nachstehenden Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 

an, die vom Mühlenverein e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift, einzulösen. 

Kontoinhaber:_______________________  IBAN:_______________________________ 

Bank:         __________________________  BIC/BLZ:   ___________________________ 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungstag, die Erstattung des 

belasteten Beitrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstituts vereinbarten 

Bedingungen. 

 

Ort, Datum:____________________ Unterschrift/(Firmenstempel):_____________________ 

 

Datenschutzordnung 

Die Datenschutzordnung (umseitig) habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese an 

 

Ort, Datum: _____________________ Unterschrift: _________________________ 

 



Datenschutzordnung  

des 

Vereins zur Erhaltung der historischen Mühlen in Dörzbach 

-Mühlenverein Dörzbach e.V. – 

1. Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden zur Erfüllung 
der Zwecke und Aufgaben des Vereins personenbezogene Daten über persönliche und 
sachliche Verhältnisse der Mitglieder erhoben, gespeichert, genutzt und verarbeitet. 
2. Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft im 
Verein relevanten Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung) auf. Diese 
Informationen werden gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer 
zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
3. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder 
werden grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszwecks nützlich sind (wie etwa Telefon, FAX oder E-Mail) und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. Absatz(2) Satz 4 entsprechend. 
4. Jedes Mitglied hat ein Recht darauf 
a) Auskunft über die zu Person gespeicherten Daten zu erhalten, 
b) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten berichtigt werden, wenn sie unrichtig 
sind, 
c) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich bei 
behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt, 
d) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn die die 
Speicherung unzulässig war oder die Zwecke für die sie erhoben und gespeichert wurden 
nicht mehr notwendig sind, 
e) der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten widersprechen, 
f) seine Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten 
5. Den Organen des Vereins, allen Mitgliedern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personengezogene Daten unbefugt zu anderen, als den zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck, zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
6. Mit Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es verpflichtet sich 
die Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse der 
Vereinsorgane zu befolgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern 
und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und Zweck des Vereins entgegensteht. 
7. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren 
persönlichen Verhältnisse schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesondere: 
a) die Mitteilung von Anschriftänderungen 
b) Änderung der Bankverbindung bei Teilnahme am Einzugsverfahren. 
 
Unterschrift bitte auf der Vorderseite 


